
Wie und warum hat der deutsche
Gesetzgeber das Enforcement gere-
gelt?

Um das durch Bilanzskandale erschüt-
terte Vertrauen in die Rechnungslegung
der Unternehmen zu stärken, sind in vie-
len Industrieländern Maßnahmen zur
Durchsetzung der anzuwendenden
Rechnungslegungsnormen (= Enforce-
ment) getroffen worden. In Deutschland
ist mit dem Bilanzkontrollgesetz vom
15.12.2004 ein zweistufiges Enforce-
mentverfahren eingeführt worden. 

Auf der ersten Stufe wird die privat-
rechtlich organisierte, vom Bundes-
ministerium der Justiz im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium der Finan-
zen anerkannte Deutsche Prüfstelle für
Rechnungslegung (DPR oder Prüfstelle)
tätig, während auf der zweiten Stufe die
Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) eingreift, die über
hoheitliche Rechte verfügt. Das zweistu-
fige Verfahren ist so angelegt, dass die
meisten Fälle auf der ersten Stufe des
Enforcement erledigt werden. 

Enforcementprüfungen auf der ersten
Stufe sind der DPR vorbehalten. Sie
beruhen auf der freiwilligen Mitwirkung
der betroffenen Unternehmen. Wenn
Unternehmen ihre Bereitschaft zur
Mitwirkung erklärt haben, sind ihre
gesetzlichen Vertreter und die benann-
ten Auskunftspersonen verpflichtet, rich-
tige und vollständige Auskünfte zu ertei-
len sowie richtige und vollständige
Unterlagen vorzulegen.

Die BaFin als zweite Stufe des
Enforcement wird nur dann tätig, wenn
ein Unternehmen seine Mitwirkung bei
einer Prüfung der DPR verweigert, das
Unternehmen mit dem Ergebnis durch
die Prüfstelle nicht einverstanden ist
oder wenn seitens der BaFin erhebliche
Zweifel an der Richtigkeit des Prüfungs-
ergebnisses der Prüfstelle bestehen. 

Was und wann prüft die DPR?

Die DPR hat zu prüfen, ob der zuletzt
festgestellte Jahresabschluss und der
dazugehörige Lagebericht und / oder
der zuletzt gebilligte Konzernabschluss
und Konzernlagebericht den anzuwen-
denden gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht. Sie leitet eine Enforcement-
prüfung aus drei unterschiedlichen
Gründen ein:

(1) eine so genannte Anlassprüfung,
wenn konkrete Anhaltspunkte für einen
wesentlichen Verstoß gegen Rech-
nungslegungsvorschriften vorliegen,
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(2) auf Verlangen der BaFin, wenn ihr
Anhaltspunkte der genannten Art be-
kannt sind oder

(3) ohne besonderen Anlass im Wege
einer stichprobenartigen Prüfung. 

Wie sieht die Bilanz der DPR nach den
ersten 12 Monaten aus?

Die Prüfstelle hat seit Beginn ihrer
Tätigkeit im Herbst 2005 bis Mitte
November 2006 insgesamt 208 Prüfver-
fahren eingeleitet, davon 180 Stichpro-
benprüfungen. Abgeschlossen wurden
insgesamt 87 Verfahren, davon 78
Stichprobenprüfungen und 9 Anlassprü-
fungen. In 14 Fällen wurde eine fehler-
hafte Rechnungslegung festgestellt.
Diese betreffen bis auf einen Fall kleine
und mittelgroße Unternehmen. Überwie-
gend wurden Verstöße gegen Angabe-
pflichten festgestellt.

Wie verhalten sich die durch die DPR
geprüften Unternehmen? Stoßen sie
eher auf ein kooperatives Verhalten
oder auf Ablehnung?

Bei allen von der Prüfstelle beabsichtig-
ten Prüfverfahren haben die betroffenen
Unternehmen ihre Bereitschaft zur Mit-
wirkung erklärt, so dass in allen Fällen
auf der ersten Stufe eine Enforce-
mentprüfung durchgeführt wurde. Die
Kooperation mit den Unternehmen und
auch mit ihren Abschlussprüfern war
insgesamt sehr konstruktiv.

Können bilanzierende Unternehmen
im Vorgriff auf mögliche Prüfungen
durch die DPR eine Art verbindliche
Auskunft einholen (so genanntes Pre-
Clearance)?

Ein Pre-Clearance ist im deutschen En-
forcement-System nicht vorgesehen.
Materielle Bedenken ergeben sich aus
unerwünschten präjudiziellen Wirkun-
gen, insbesondere gegenüber der zwei-
ten Stufe des Enforcement. Im Übrigen
würde ein Pre-Clearance die personel-
len Kapazitäten der Prüfstelle überfor-
dern.

Welche Eskalationsstufen bzw. Sank-
tionsmechanismen sind im Enforce-
mentverfahren vorgesehen?

Die Prüfverfahren auf der ersten Stufe
des Enforcement enden mit der Fest-
stellung, dass die Rechnungslegung
des Unternehmens den anzuwendenden
Vorschriften und Rechnungslegungs-
standards entspricht oder dass sie feh-
lerhaft ist. Bei einer fehlerhaften Rech-
nungslegung werden die festgestellten
Verstöße gegen die Rechnungslegungs-
normen im Einzelnen begründet. Das
Unternehmen wird gefragt, ob es mit
der Fehlerfeststellung einverstanden ist.
Prüfungsergebnis und Einverständnis
oder Nicht-Einverständnis werden der
BaFin mitgeteilt. Ist das Unternehmen
mit den durch die DPR festgestellten
Fehlern nicht einverstanden, hat die
BaFin auf der zweiten Stufe des
Enforcement festzustellen, ob die Rech-
nungslegung fehlerhaft ist oder nicht. 

Nach der endgültigen Fehlerfeststellung
obliegt es der BaFin, die Veröffent-
lichung der Fehler samt Begründung
durch das Unternehmen anzuordnen.
Die Veröffentlichung der festgestellten
Verstöße ist die wesentliche Sanktion,
die im Rahmen des Enforcement vorge-
sehen ist. Etwaige Änderungen oder
Korrekturen der Abschlüsse richten sich
nach den allgemeinen, vor allem gesell-
schaftsrechtlichen Bestimmungen. 

Ist die DPR dann nicht ein Ritter ohne
Schwert?

Das Bild des Ritters ist für die DPR
schmeichelhaft, selbst ohne Schwert.
Tatsache ist, dass bereits die Existenz
der Prüfstelle eine präventive Wirkung
entfaltet. Kritische Bilanzierungsfragen
werden heute in den Unternehmen und
bei den Abschlussprüfern sehr viel
intensiver diskutiert und erörtert, weil
sowohl die Unternehmen als auch ihre
Abschlussprüfer die bei fehlerhafter
Rechnungslegung drohende Veröffentli-
chung scheuen. Dieses Schwert führt
zwar die BaFin, aber den Anlass, dass
das Schwert gezogen wird, liefert in der
Regel die Prüfstelle.

Über welche Sanktionsmöglichkeiten
verfügen mit der DPR vergleichbare
Institutionen in anderen EU-Staaten?

Eine mit der DPR vergleichbare pri-
vatrechtlich organisierte Enforcement-
Einrichtung gibt es in Großbritannien.
Der britische Enforcement Panel kann
eine Änderung des fehlerhaften Ab-
schlusses verlangen, was gegebenen-
falls gerichtlich durchzusetzen ist. Im
Übrigen handelt es sich um rein staatli-
che Enforcer, die über unterschiedliche,
zum Teil sehr weitgehende hoheitliche
Rechte verfügen und i. d.R. eine Ände-
rung der Abschlüsse anordnen können. 

Sehen Sie die Gefahr, dass nach der
Harmonisierung der Rechnungsle-
gung und der Harmonisierung der Ab-
schlussprüfung auf europäischer
Ebene mittelfristig auch die nationa-
len Enforcementverfahren vereinheit-
licht werden?

Es sei dahin gestellt, ob eine Vereinheit-
lichung der Enforcementverfahren
zweckmäßig ist. Wegen der unter-
schiedlichen rechtlichen und wirtschaft-
lichen Gegebenheiten und der unter-
schiedlichen Funktionen und Aufgaben
der Enforcement-Einrichtungen wird
eine solche Vereinheitlichung sicher
noch eine längere Zeit auf sich warten
lassen.

Wichtiger ist, dass die IFRS in der EU
möglichst einheitlich angewendet wer-
den. Dazu dienen monatliche Sitzungen
der europäischen Enforcer, in denen für
allgemein interessante Bilanzierungs-
probleme versucht wird, einen Konsens
über die sachgerechte Handhabung und
Interpretation der Standards zu errei-
chen. Angesichts der Vielfalt der abzu-
bildenden Sachverhalte und der
Ermessens- und Auslegungsspielräume
der IFRS kommt es letztlich auf die
Umstände des Einzelfalles und deren
professionelle Beurteilung an.

Professor Dr. Eberhard Scheffler ist
Präsident der Deutschen Prüfstelle für
Rechnungslegung DPR e.V. 
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